
116 Zweites Buch

Anordnung des persönlichen Erscheinens.
§236

Das Gericht ist stets befugt, das persönliche Erscheinen 
des Angeklagten anzuordnen und durch einen Vorfüh
rungsbefehl oder Haftbefehl zu erzwingen.

Verbindung von Strafsachen.
§ 237

Das Gericht kann im Falle eines Zusammenhanges zwi
schen mehreren bei ihm anhängigen Strafsachen ihre Ver
bindung zum Zwecke gleichzeitiger Verhandlung anord
nen, auch wenn dieser Zusammenhang nicht der im § 3 
bezeichnete ist.

Verhandlungsleitung.
§ 238

(1) Die Leitung der Verhandlung, die Vernehmung des 
Angeklagten und die Aufnahme des Beweises erfolgt durch 
den Vorsitzenden.

(2) Wird eine auf die Sachleitung bezügliche Anordnung 
des Vorsitzenden von einer bei der Verhandlung beteilig
ten Person als unzulässig beanstandet, so entscheidet das 
Gericht.

Kreuzverhör.
§ 239

(1) Die Vernehmung der von der Staatsanwaltschaft und 
dem Angeklagten benannten Zeugen und Sachverständi
gen ist der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger auf 
deren übereinstimmenden Antrag von dem Vorsitzenden 
zu überlassen. Bei den von der Staatsanwaltschaft be
nannten Zeugen und Sachverständigen hat diese, bei den 
von dem Angeklagten benannten der Verteidiger in erster 
Reihe das Recht zur Vernehmung.
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